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Anlage zu § 9 WMR:

Wohnwertfaktoren für die Anrechnung von 

Grundflächen und die Berücksichtigung 

von Grundflächenbesonderheiten

1 Wohnwertfaktoren für Räume mit unüblichen 

Raumhöhen und für Grundflächen unter 

(Dach-)Schrägen

(1) Grundsätzlich ist die Grundfläche von einem Raum 

in Abhängigkeit der lichten Raumhöhe wie folgt anzu-

rechnen:

lichte

Raumhöhe (h)

Wohnwert-

faktor (f
WMR

)

Bemerkungen

h < 1,00 m 0,00 Abstufung gemäß § 4 WoFlV

1,00 m ≤ h < 2,00 m 0,50 Abstufung gemäß § 4 WoFlV

2,00 m ≤ h < 2,20 m 0,80 – 0,90

eingeschränkte Nutzungs-

möglichkeiten (Stellmöglich-

keiten für Möbel begrenzt, 

tlw. beklemmende Wirkung)

2,20 m ≤ h < 2,30 m 0,90 – 1,00

eingeschränkte Nutzungs-

möglichkeiten (geringe Ein-

schränkungen in den Stell-

möglichkeiten für Möbel, tlw. 

beklemmende Wirkung)

2,30 m h < 2,70 m 1,00

übliche Raumhöhe (Regel-

höhe)

2,70 m ≤ h ≤ 3,00 m 1,00 – 0,95

(nur) geringfügig höhere 

Heizkosten; möglicherweise 

auch noch ortsübliche 

Raumhöhe

3,00 m < h ≤ 4,00 m 0,95 – 0,90

wesentlich höhere Heizkos-

ten und aufwendigeres Heiz-

verhalten erforderlich 

h > 4,00 m 0,90 – 0,85

sehr hohe, unwirtschaftliche 

Heizkosten und sehr auf-

wändiges Heizverhalten er-

forderlich
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(2) Die in Abs. 1 aufgeführten Wohnwertfaktoren sind 

ggf. entsprechend der ortsüblich durchschnittlichen 

Raumhöhen zu modifizieren. Ausnahmen von Abs. 1 

können sich in bestimmten Teilmärkten (z. B. bei Villen, 

Lofts oder historischen Fachwerkhäusern) ergeben.

2 Wohnwertfaktoren für Terrassen, Dachgär-

ten, Balkone, Loggien u. ä. (Außenwohnbe-

reiche)

(1) Grundsätzlich ist die Grundfläche von Außenwohn-

bereichen unter Berücksichtigung der Abs. 2 und 3 in 

Abhängigkeit der Nutzungsmöglichkeit mit nachfolgend 

angegebenen Wohnwertfaktoren anzurechnen. Für die 

Einordnung in eine Wohnwertgruppe muss die überwie-

gende Anzahl der zugehörigen Qualitätsmerkmale für 

das Objekt zutreffen.

Wohn-

wert(gruppe) / 

Nutzungsmög-

lichkeiten

Qualitätsmerkmale

Wohnwert-

faktor (f
WMR

)

1

gut bis 

sehr gut 

nutzbar

� komfortable Größe und Zuschnitt 

(ausreichende Stellfläche für 

Garten- / Liegestühle und Tisch)

� Ausrichtung Süd / Südwest

� Aussichtslage

� keine Einsicht von öffentlichen 

Straßen / Plätzen (Privatsphäre)

� keine Beeinträchtigungen (Lärm 

etc.)

� Bodenbelag hochwertig

� (tlw.) überdacht

� gute funktionale Zuordnung zu 

den Innenräumen

0,30 – 0,50
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Wohn-

wert(gruppe) / 

Nutzungsmög-

lichkeiten

Qualitätsmerkmale

Wohnwert-

faktor (f
WMR

)

2

normal 

nutzbar

� ausreichende Größe und Zu-

schnitt (Stellfläche für Garten- /

Liegestühle und Tisch)

� Ausrichtung West / Südost

� geringe Einsicht von öffentlichen 

Straßen / Plätzen (Privatsphäre)

� geringe Beeinträchtigungen 

(Lärm etc.)

� Bodenbelag durchschnittlich

� durchschnittliche funktionale Zu-

ordnung zu den Innenräumen

0,25

3

einge-

schränkt 

nutzbar

� unzureichende Größe bzw. un-

günstiger Zuschnitt

� Ausrichtung Ost / Nordost

� Einsicht von öffentlichen Stra-

ßen / Plätzen (beeinträchtigte 

Privatsphäre)

� Beeinträchtigungen (Lärm etc.) 

� schlechte funktionale Zuordnung 

zu den Innenräumen

0,10 – 0,20

4

kaum bis 

nicht 

nutzbar

� unzureichende Größe (< 2 m²) 

bzw. Zuschnitt

� Ausrichtung Nord

� sehr starke Beeinträchtigungen 

(Lärm etc.)

� einsturzgefährdet

� nicht / sehr schwierig begehbar

0,00 – 0,05

(2) Die mit den in Abs. 1 genannten Wohnwertfaktoren 

anrechenbare Grundfläche der Außenwohnbereiche be-

trägt bei Wohnungen mit einer Wohnfläche (ohne Au-

ßenwohnbereiche) von bis zu 80,0 m² höchstens 

12,0 m², bei Wohnungen mit einer Wohnfläche über 

80,0 m² (ohne Außenwohnbereiche) höchstens 15 %

dieser Wohnfläche. Die darüber hinausgehende Grund-

fläche ist bis zu einem wirtschaftlich sachgemäßen 
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Höchstwert, der einzelfallbezogen festzulegen ist, mit 

40 % des Wohnwertfaktors nach Abs. 1 anzurechnen.

(3) Abweichend von Abs. 2 können Dachterrassen bei 

sog. Penthousewohnungen auch mit einem größeren 

Anteil als 15 % angerechnet werden. Bei Terrassen, die 

gleichzeitig als Hauptzugang zur Wohnung dienen, ist 

der Zuwegeanteil nicht anzurechnen. Die mit den in 

Abs. 1 genannten Wohnwertfaktoren höchstens anre-

chenbare Grundfläche ist einzelfallbezogen festzulegen.

3 Wohnwertfaktoren für Durchgangsräume 

und gefangene Räume

(1) Grundsätzlich ist die Grundfläche des Durchgangs-

raums mit einem Wohnwertfaktor von 0,6 bis 0,8 (im 

Mittel f
WMR

= 0,7) und des gefangenen Raums voll anzu-

rechnen (f
WMR

= 1,0), wenn

1. der Durchgangsraum und der gefangene Raum relativ 

gleichwertig sind oder

2. der Durchgangsraum bedeutend schlechter nutzbar 

als der gefangene Raum ist.

(2) Ist der Durchgangsraum aufgrund seiner Größe, Be-

lichtung und Grundrissgestaltung wesentlich besser nutz-

bar als der gefangene Raum, so werden die Grundflä-

chen des Durchgangsraums voll (f
WMR

= 1,0) und des ge-

fangenen Raums mit dem Wohnwertfaktor von 0,8 bis 

0,9 (im Mittel f
WMR

= 0,85) angerechnet.

4 Wohnwertfaktoren für übergroße oder 

unüblich kleine Räume

4.1 Wohnwertfaktoren für übergroße Verkehrs-

flächen (Flure, Dielen)

(1) Übergroße Verkehrsflächen (z. B. Flure, Dielen) lie-

gen in der Regel vor, wenn ihre Grundfläche bei normal 

geschnittenen Wohnungen 10 % (bei Wohnungen über 
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